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Vorwort

»Was die Zukunft betrifft, so haben wir nicht die Aufgabe, 
sie vorherzusehen, sondern sie zu ermöglichen.«
Antoine de Saint Exupèry 

Deshalb gilt es unser hochdifferenziertes Gesundheitsversorgungssystem für 
Kranke und Pflegebedürftige so zu gestalten, dass ein gutes Leistungsange-
bot auch in Zukunft allen Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Kantons 
zugänglich bleibt. Gerade in einer Zeit, in der für viele Einzelaspekte kurzfri-
stig Lösungen gefunden werden müssen, ist es notwendig den Blick gelegent-
lich wieder in einer längerfristigen Perspektive auf übergeordnete Aspekte zu 
richten. Die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sind die weitaus grösste 
Gruppe von Leistungserbringenden im Gesundheitswesen. Gesundheitsver-
sorgung ohne Pflegefachpersonen ist schlicht nicht denkbar. Deshalb sind die 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und die Motivation der vielen Pflegefachpersonen in 
unserem Kanton eine ganz zentrale Voraussetzung für ein funktionierendes 
Gesundheitswesen. Damit Pflegefachpersonen sich möglichst wirksam und 
wirtschaftlich in die Gesundheitsversorgung einbringen können, sind auch pas-
sende Systeme und Strukturen anzubieten. Vor diesem Hintergrund entstand 
das vorliegende Leitbild. 

Durch die vielfältigen Entwicklungen in Gesellschaft und Gesundheitswesen 
verändern sich auch die Herausforderungen für die professionelle Pflege. Um 
ihr Wirken möglichst optimal entfalten zu können, sind Pflegefachpersonen in 
Praxis und Theorie und die Berufsgruppe als Ganzes angehalten, diese Ent-
wicklungen sensibel aufzunehmen. Nur so können sie ihre Aufgaben in einem 
sich laufend verändernden Umfeld weiterhin in hoher Qualität erfüllen.  

Dieses Leitbild Pflege wurde im Auftrag des Gesundheitsdepartements 
St.Gallen und unter Einbezug von Fachkreisen erarbeitet. Es richtet sich an 
Pflegefachpersonen, Verantwortungstragende im Gesundheitswesen, sowie an 
Patientinnen und Patienten und weitere Interessierte aus der Bevölkerung.
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Das Leitbild Pflege ist Richtschnur für die professionelle Pflege im Kanton St. 
Gallen.  Im Leitbild sind die Werte, Ziele und Anforderungen formuliert und ich 
zähle darauf, dass wir alle – unabhängig davon ob Entscheidungsträgerin, Füh-
rungs- oder Fachperson – unser Planen und Handeln immer wieder nach den 
Vorgaben dieses Leitbildes reflektieren und ausrichten.

St. Gallen, im Januar 2007	 Heidi Hanselmann, Regierungsrätin 
	 Vorsteherin des Gesundheitsdepartementes
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Einleitung

Diesem Dokument übergeordnet sind die nationalen und kantonalen gesetz-
lichen Vorgaben und Leitbilder, insbesondere das kantonale Leitbild Gesundheit. 
Das vorliegende Leitbild ist abgestützt auf die verschiedenen Grundsatzpapiere 
des Schweizer Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
SBK. Es ersetzt das kantonale Dokument „Leitgedanken zur Pflege und Bildung 
für Gesundheitsberufe“ vom 10. Januar 1998.

Das Leitbild ist in fünf Leitthemen und die dazu gehörenden vertiefenden Texte 
aufgegliedert.
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5 Leitthemen

1. Menschen als Individuen respektvoll unterstützen

Pflegefachpersonen fördern und erhalten Gesundheit, beugen gesundheitlichen 
Schäden vor und unterstützen Menschen in der Behandlung und im Umgang 
mit Auswirkungen von Krankheiten und deren Therapien. Die bestmögliche Le-
bensqualität der Patientinnen und Patienten ist das zentrale Anliegen professi-
oneller Pflege. Gesundheit als subjektives Gefühl des Wohlbefindens und als 
Fähigkeit, mit den vorhandenen Grenzen umzugehen, wird nicht als Zustand, 
sondern als ein lebenslanger Prozess betrachtet.

Pflege wendet sich an Menschen in allen Lebensphasen, vom ungeborenen 
Kind bis zum Sterbenden. Pflege richtet sich an Einzelpersonen, Familien, 
Gruppen und Gemeinschaften, an Kranke und deren Angehörige sowie an ge-
sunde Menschen mit und ohne Behinderung. Individuelle Merkmale wie Alter, 
Geschlecht und sozio-kultureller Hintergrund werden von Pflegefachpersonen 
in ihr Handeln einbezogen. Sie nehmen neben physischen und psychischen 
auch spirituelle und soziale Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten wahr 
und suchen Wege, diesen gerecht zu werden. 

Pflegefachpersonen sind sowohl in Institutionen und Organisationen des Ge-
sundheitswesens als auch ausserhalb tätig, überall dort wo Menschen leben, 
lernen und arbeiten.

Im Mittelpunkt der pflegerischen Aktivitäten stehen das Wohl und der Wille der 
Patientin und des Patienten. Die Haltung der Pflegefachpersonen ist geprägt 
von Respekt, Achtung und Empathie. Pflegefachpersonen orientieren sich bei 
ihrer Arbeit an den Menschenrechten und respektieren die Werte, die Bräuche 
und die Spiritualität der Mitmenschen.

2. Kompetent pflegen

Die wichtigste Voraussetzung für die nachhaltige Gewährleistung einer guten 
Pflegequalität sind gut ausgebildete und motivierte Pflegefachpersonen, die 
sich den pflegerischen, medizinischen, betrieblichen und gesellschaftlichen An-
forderungen immer wieder neu stellen.
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Praktische Fertigkeiten und die klinische Beurteilung von Pflegesituationen 
sind zentrale Elemente der Pflege. Zur korrekten Ausübung des Pflegeberufes 
bedarf es ausserdem fundierter pflegetheoretischer Kenntnisse, ergänzt mit 
Grundlagen aus Medizin und verschiedenen Disziplinen der Natur-, Sozial- 
und Geisteswissenschaften. Die Patientenedukation, das heisst die Beratung, 
Anleitung und Schulung von Einzelpersonen und Gruppen setzt spezifische 
Kenntnisse der Lehre und Kommunikation voraus.

Pflegen ist eine durch die zwischenmenschliche Beziehung geprägte Dienst-
leistung. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Emotionen, Kommunikation und 
gegenseitiger Respekt sind die tragenden Elemente einer wirksamen Pflege-
beziehung.

Im Pflegeprozess erfassen die Pflegefachpersonen die Ressourcen und den 
Pflegebedarf der Patientinnen und Patienten. Sie setzten Ziele, planen Pflege-
interventionen und führen diese mit der nötigen Fach-, Sozial- und Handlungs-
kompetenz durch. Der gesamte Prozess wird nachvollziehbar dokumentiert und 
zusammen mit den Ergebnissen der Interventionen evaluiert. Interprofessio-
nelle Lösungen für die Koordination und  Dokumentation des Behandlungspro-
zesses stehen im Vordergrund.

Die Pflegefachperson und der Arbeitgeber tragen gemeinsam die Verantwor-
tung für die notwendige persönliche und fachliche Weiterentwicklung zur Errei-
chung der betrieblichen Ziele. Pflegefachpersonen, die in der Führung, Pflege-
entwicklung, Bildung, Forschung oder in Spezialgebieten tätig sind, benötigen 
eine entsprechende Weiterbildung.

3. Wirksam pflegen

Zum Wohle der Patientinnen und Patienten und aus ethischen, rechtlichen 
und wirtschaftlichen Gründen müssen Pflegeinterventionen möglichst wirksam 
sein. Die Verantwortung für pflegerische Entscheide liegt bei den Pflegefach-
personen. Die vier Grundlagen für pflegerische Entscheide sind: Aktuelle wis-
senschaftliche Erkenntnis, Patientenwunsch, reflektierte Erfahrung der Pflege-
fachperson und wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
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Projekte der angewandten Pflegeforschung dienen der Weiterentwicklung von  
Wirksamkeit und Qualität in der Pflege. Pflegeexpertinnen und Pflegeexperten 
leisten einen wesentlichen Beitrag zum Transfer von relevanter wissenschaft-
licher Erkenntnis in die Praxis.

Pflegefachpersonen erfassen Veränderungen und Notfallsituationen schnell, 
schätzen diese richtig ein und bewältigen sie adäquat. Pflegefachpersonen lei-
sten mit gezielter und reflektierter Beobachtung der Patientinnen und Patienten 
einen entscheidenden Beitrag zur Sicherheit, zu Therapieentscheiden und zur 
Reduzierung von Komplikationen.

4. Partnerschaftlich handeln

Pflegefachpersonen arbeiten partnerschaftlich mit den Patientinnen und Pa-
tienten, deren Angehörigen und einem interprofessionellen Team zusammen. 
Der Behandlungsprozess wird gemeinsam gestaltet. Pflegefachpersonen 
sind mitverantwortlich für die Koordination und Evaluation des Behandlungs-
prozesses. Pflegefachpersonen berücksichtigen die Patientenautonomie und 
unterstützen die Entscheidungsfindung der Patientinnen und Patienten. Infor-
mationen werden in einer für die Patientinnen und Patienten verständlichen 
Sprache vermittelt.

Pflegefachpersonen engagieren sich für eine hohe Ausprägung ihrer sozialen 
Kompetenz. Sie tragen die Verantwortung für ihre Entscheide, ihr Handeln und 
ihr Verhalten.

Pflegefachpersonen stehen in enger Beziehung mit anderen Leistungsanbie-
tern des Gesundheitswesens. Gemeinsame Arbeitsprozesse sind geprägt von 
gegenseitiger Wertschätzung und Anerkennung, gemeinsame Entscheidungs-
findung ist selbstverständlich.
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5. Im gesellschaftlichen Kontext pflegen

Gesellschaft und Politik beeinflussen die Pflege. Die Stellung der kranken und 
betagten Menschen in einer Gesellschaft beeinflusst auch die Höhe der finan-
ziellen Mittel die für die Pflege zur Verfügung stehen. Dadurch werden die per-
sonellen, materiellen und räumlichen Ressourcen für die Pflege und damit die 
Pflegequalität massgeblich beeinflusst.

Pflegefachpersonen weisen auf diese Zusammenhänge hin und wirken auf Ge-
sellschaft und Politik ein. Sie setzen sich dafür ein, dass die Anliegen der Pa-
tientinnen und Patienten, sowie Pflegeleistungen und deren Wirkung, von der 
Gesellschaft wahrgenommen werden.
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Erarbeitung des Leitbildes

Eine kantonale Expertengruppe� hat die Grundlagen für dieses Leitbild erarbei-
tet. Die Definition professioneller Pflege des Instituts für Pflegewissenschaft der 
Universität Basel wurde massgeblich in die Arbeiten einbezogen. Das Leitbild 
wurde mittels einer Klausurtagung mit führenden Pflegefachpersonen und einer 
Vernehmlassung in Fachkreisen weiterentwickelt.

�	 Mitglieder dieser Gruppe: Elfie Cendic, Barbara Egger, Bruno Facci, Roswitha Koch, Kathari-
na Möhl, Monika Müller-Hutter, Barbara Schoop, Mirco Schweitzer.
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Glossar

Angehörige Die Begriffe Angehörige oder Familie beziehen 
sich sowohl auf die aktuellen verwandtschaftlichen 
Beziehungen wie auch auf Schlüsselpersonen, die 
für die Patientin oder den Patienten wichtig sind. 
(WHO, 1990)

Autonomie Die Fähigkeit des Menschen, seine persönlichen 
Ziele frei zu bestimmen und im Wissen um die 
Konsequenzen zu handeln. Sie umfasst: die per-
sönliche Freiheit; die Selbstbestimmung; 
das Recht, dem eigenen Handeln spezifischen 
Inhalt zu geben; das Recht, der eigenen Meinung 
und den eigenen Werten Ausdruck zu verleihen. 
(SBK, 2003)

Jede Patientin und jeder Patient hat das Recht auf 
Selbstbestimmung. Dem Recht auf Selbstbestim-
mung sind jedoch auch Grenzen durch das Selbst-
bestimmungsrecht Dritter gesetzt: Dem Willen der 
Patientin und des Patienten, beziehungsweise 
der jeweiligen Vertretung, auf eine bestimmte 
Behandlung und Betreuung muss nur entsprochen 
werden, wenn diese Behandlung den allgemein 
anerkannten Regeln entspricht; hingegen ist eine 
Verweigerung einer Behandlung oder der Betreu-
ung durch die urteilsfähige Patientin / den urteilsfä-
higen Patienten verbindlich. 
(SAMW, 2005).
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Behandlungsprozess Der Behandlungsprozess betrifft den Zeitraum 
der gesamten Behandlung und damit auch alle in 
den Behandlungsprozess involvierten Personen. 
(Patientinnen / Patienten, Angehörige, Ärzteschaft, 
Physiotherapie, Pflege etc.) Der Pflegeprozess ist 
Teil des Behandlungsprozesses. 
(Arbeitsgruppe Leitbild, 2006)

Beziehungspflege Die kongruente Beziehungspflege ist die bewusste 
Wahrnehmung, die professionelle Bearbeitung und 
Klärung der interpersonalen (zwischenmensch-
lichen) und interdependenten (wechselseitigen) 
Aspekte einer Schwester- Patient - Beziehung im 
Pflegeprozess. 
(Bauer, 2004) 

Bezugspflege Jede Patientin / jeder Patient  hat eine pflegerische 
Bezugsperson, die auf der Grundlage des Pflege-
prozesses für die Einführung auf der Station wäh-
rend des gesamten Aufenthalts dort im Rahmen 
einer unterstützenden Beziehung für eine zielge-
richtete, der individuellen Situation angepasste, 
interdisziplinär abgesprochene Pflege der Patientin 
/ des Patienten und für die Bertreuung der Ange-
hörigen verantwortlich ist. 
(Needham, Abderhalden, 2002) 

Empathie Griechisch: Mitgefühl. Das Verstehen und Vermö-
gen einen anderen in seinen Konflikten, seinen 
Gefühlen und Einstellungen zu erkennen und 
gefühlsmässig nachzuvollziehen. 
(wilhelm-griesinger-institut, 2006)
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Pflegebeziehung Die Fähigkeit der Pflegenden, sich auf die Person 
der Patientinnen und Patienten einzulassen, ihnen 
von Mensch zu Mensch zu begegnen und sie als 
die Person zu akzeptieren, die sie sind. In dieser 
Beziehung nehmen die Pflegefachpersonen die 
Ausübung ihrer fachlichen und hierarchischen 
Autorität zurück und stellen die mitmenschliche 
Begegnung in den Vordergrund. Die Pflegebezie-
hung darf nicht Selbstzweck sein, sondern muss 
auf die Umsetzung der gemeinsam vereinbarten 
Pflegeziele hin wirken. 
(Arbeitsgruppe Leitbild, 2006)

Pflegeexpertin / 
Pflegeexperte

Spezialistin / Spezialist für die klinische Praxis mit 
einer Weiterbildung HöFa 2 und/oder Masterab-
schluss an einer anerkannten Institution. 
(PES, 2000)



13

Pflegequalität Qualität ist ein komplexer Begriff, der die Rich-
tigkeit und Zweckmässigkeit diagnostischer und 
therapeutischer Verrichtungen umfasst, unter Be-
rücksichtigung der Patienten- und Personalzufrie-
denheit. Es wird zwischen Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität unterschieden. 
(Staatskanzlei Kanton St. Gallen, 2002)

Die drei Hauptkomponenten der Pflegequalität: 
1. Pflegetechnik und Fertigkeit 
2. Beschaffenheit der interpersonellen Beziehung 
3. Beschaffenheit des Umfelds der Dienstleistung 
Das Geheimnis der Pflegequalität liegt in der 
Übereinstimmung der Fähigkeiten und Kapazitäten 
des Leistungsanbieters mit den Bedürfnissen der 
Patienten. 
(Donabedian, 1989)

Pflegeprozess Der Pflegeprozess ist ein systematischer An-
satz, um die Probleme einer Patientin oder eines 
Patienten zu erkennen und Pflegehandlungen 
zur Lösung dieser Probleme in Gang zu setzen. 
Er besteht aus verschiedenen Schritten, je nach 
Beschreibung werden vier bis sechs Schritte 
genannt. 
(Brobst, 1996)

Pflegeinterventionen Jede Behandlung, die eine Pflegefachperson auf 
der Grundlage ihres fachkundigen Urteils und ihres 
klinischen Wissens für eine Patientin oder einen 
Patienten ausführt. 
(McCloskey, Bulechek, 2000)
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